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Bayerisches Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie   

 

Reform des Bayerischen Jagdgesetzes 2026 

ARBEITSBLATT 
Rehwildbejagung ohne Abschussplan – was ist zu tun? 

 

 Die bisherige dreijährige Abschussplanung für Rehwild kann – in grünen wie in roten 

Revieren – beibehalten werden. Niemand wird in die Abschussplanfreiheit gezwungen 

und es besteht zu jedem Jagdjahr die Möglichkeit, aus der Abschussplanung auszu-

steigen oder in den behördlichen Abschussplan zurückzukehren. 

 Wenn sich aber die Grundbesitzer/Jagdgenossen für die Abschussplanfreiheit ent-

scheiden, besteht sowohl in grünen als auch in roten Revieren die Möglichkeit, Reh-

wild ohne Abschussplan zu bejagen. Ausschlaggebend ist also nicht die Verbissbe-

lastung der Hegegemeinschaft, sondern des jeweiligen Reviers im Rahmen der er-

gänzenden Revierweisen Aussage. Grundsätzlich beziehen sich die unten aufgeführ-

ten Vorgaben immer auf die Reviere.  

 Ziel dieser neuen Regelung mit Abschussplanfreiheit, Waldbegang, etc. ist es, mehr 

Eigenverantwortung vor Ort zu ermöglichen und passgenaue jagdliche Lösungen un-

bürokratisch umzusetzen, um ein ausgeglichenes Wald-Wild-Verhältnis, eine zu-

kunftsfähige Verjüngung der Wälder und einen gesunden Wildbestand zu erreichen. 

 Sofern Sie als Jagdgenossenschaft (verpachtetes Revier) den Abschussplan ab-

schaffen wollen, ist Folgendes zu tun: 

1. Sowohl in roten als auch in grünen Revieren (revierweise Aussage) ist einmal 

im Kalenderjahr ein Waldbegang durchzuführen. Hierzu muss allen 

Jagdgenossen die Möglichkeit zur Teilnahme eingeräumt werden. Die 

Einladung erfolgt in ortsüblicher Weise (wie die Einladung zur 

Jagdgenossenschaftsversammlung). Es ist lediglich zu dokumentieren, dass 

der Waldbegang stattgefunden hat (Datum, Ort, Teilnehmer). 

2. Die Jagdgenossenschaft muss auf einer Versammlung die Rehwildbejagung 

ohne Abschussplan mit Flächen- und Stimmenmehrheit beschließen. Zu 

dieser Versammlung ist ebenfalls in ortsüblicher Weise unter Bekanntgabe der 

Tagesordnung einzuladen (mind. 1 Woche Ladungsfrist)..  
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Der Tagesordnungspunkt kann z. B. wie folgt formuliert werden: „Beschlussfassung über 

die Abschussplanfreiheit beim Rehwild sowie zu weiteren erforderlichen Vereinbarungen 

zwischen Jagdgenossenschaft und Revierpächter“. Die Beschlussfassung kann schriftlich 

oder mündlich erfolgen, wobei aber die erforderliche Flächen- und Stimmenmehrheit 

eindeutig festgestellt werden muss. Es empfiehlt sich also in den meisten Fällen eine 

schriftliche Abstimmung. Diese Beschlussfassung ist der unteren Jagdbehörde durch den 

Jagdvorsteher mitzuteilen. Es handelt sich um eine Anzeige, keinen Antrag. Eine Musteran-

zeige kann in etwa lauten: „Das Jagdrevier ___ hat auf der Versammlung am __.__.2026 

die Rehwildbejagung ohne Abschussplan beschlossen“. 

3. In roten Revieren muss sich die Jagdgenossenschaft mit dem Revierpächter auf ein 

Jagdkonzept einigen mit dem Ziel, die Verbisssituation zu verbessern. Inhalte können z. B. 

sein:  Schwerpunktbejagung an Verjüngungsflächen,  Vermeidung von Jagddruck auf 

Äsungsflächen,  Information des Jägers über Anpflanzungen oder Naturverjüngungen, 

 Erreichen/Beibehalten eines tragbaren Wildbestandes,  frühzeitige Abschusserfüllung 

(möglichst im Herbst),  Errichten von Weiserzäunen. Die Vereinbarung des Jagdkonzepts 

kann die Jagdgenossenschaftsversammlung durch Beschluss (mündlich oder schriftlich) auf 

den Jagdvorstand übertragen. Das Jagdkonzept muss nicht bei der Jagdbehörde 

eingereicht, sondern nur auf Verlangen vorgelegt werden. In grünen Revieren muss kein 

Jagdkonzept erstellt werden. Das Jagdkonzept gilt bis zum Ende der üblichen dreijährigen 

Abschussplanperiode (also aktuell bis 31. März 2028), kann aber auch zu Beginn jeden 

Jagdjahres geändert werden. 

 

4. Grüne wie rote Reviere müssen sich bei Rehwildbejagung ohne Abschussplan mit dem 

Revierpächter darüber einigen, wie die Jagdgenossenschaft über den getätigten 

Rehwildabschuss informiert wird. Dies kann z. B. erfolgen über die Streckenliste, aber 

auch in einer anderen Form der Information bis hin zu einem körperlichen Nachweis (der 

auf Revierebene zu erfolgen hat, nicht über die untere Jagdbehörde). 

5. Reviere, deren Verbissbelastung im Forstlichen Gutachten auf Revierebene das zweite Mal 

nach Eintritt in die Abschussplanfreiheit als „zu hoch“ oder „deutlich zu hoch“ („rot“) bewertet 

wurden, können nur dann abschussplanfrei bleiben, wenn sie sich auf einen geeigneten 

Abschussnachweis (z. B. körperlich oder digital) geeinigt haben und diesen eigenverant-

wortlich durchführen. Das bedeutet, dass rote Reviere, die im Jagdjahr 2026/27 in die Ab-

schussplanfreiheit eintreten, und beim Vegetationsgutachten 2027 und 2030 rot sind, ab 

dem Jagdjahr 2031/32 nur noch mit der Vereinbarung körperlicher Nachweis abschussplan-

frei bleiben können. Sollte ein Vegetationsgutachten 2027 oder 2030 grün sein, ist kein kör-

perlicher Nachweis erforderlich. 

 Sofern Sie als Eigenjagdbesitzer (verpachtetes Revier) den Abschussplan abschaffen wollen, ist 

Folgendes zu tun: 

In Eigenjagden werden im Vergleich zum o. g. Vorgehen alle Entscheidungen durch den 

Eigenjagdbesitzer getroffen. Waldbegang, Vereinbarungen zur Information über den 

getägtigten Abschuss gegenüber dem verpachtenden Eigenjagdbesitzer und ein ggf. 

erforderliches Jagdkonzept sind ebenfalls nötig. 
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 Sofern Sie als Eigenjagdbesitzer oder Jagdgenossenschaft (nicht verpachtetes Revier) den 

Abschussplan abschaffen wollen, ist Folgendes zu tun: 

Auch hier entspricht das Vorgehen im Wesentlichen dem in einer Jagdgenossenschaft, die 

das Revier verpachtet hat. Einen Waldbegang oder eine Vereinbarung über die Information 

über den getätigten Rehwildabschuss ist hingegen nicht nötig. Ein ggf. erforderliches 

Jagdkonzept ist jedoch durch die Jagdgenossenschaft bzw. den Eigenjagdbesitzer 

festzulegen. 

 Zur Information:  

- Werden die gesetzlichen Leitplanken nicht eingehalten (gesunde, artenreiche Wildbestände oder 

berechtigte Ansprüche auf Schutz gegen Wildschäden), setzt die Jagdbehörde unter Einbindung 

des Jagdbeirats und der Hegegemeinschaft einen Abschussplan fest. 

- Die nächsten Aufnahmen zum Vegetationsgutachten erfolgen im Frühjahr 2027 (vor der anschlie-

ßenden Abschussplanperiode 2028/29 bis 2030/31) und im Frühjahr 2030 (vor der anschließen-

den Abschussplanperiode 2031/32 bis 2033/34). Künftig soll für jedes Jagdrevier eine ergänzende 

revierweise Aussage erstellt werden. 

- Streckenliste und jährliche Hegeschau mit Vorlage der Trophäen bleiben wie bisher bestehen. 

 

Stand: Februar 2026 


